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Verfahrensanweisung zum Erlangen 
der Sportlerlizenz 
Vorstandsbeschluss vom 08.01.2024 – Veröffentlicht am 08.01.2024 
Stand 07.12.2023  

Eine gültige Sportlerlizenz ist unter anderem Zulassungsvoraussetzung 

für die Teilnahme an Meisterschaften des DRIV und der  

Mitgliedsverbände. Dies sind unter anderem die NDM/SDM,  

Deutsche Meisterschaften und Landesmeisterschaften.  

Für die Beantragung der Lizenz ist das in diesem Dokument beschriebene 

Verfahren einzuhalten. Die benötigten Unterlagen sind im Ordner Passstelle auf https://driv-

speedskating.de/download verfügbar. 

Der Sportler oder die Sportlerin füllt den Lizenzantrag aus und übergibt diesen zusammen mit den 

notwendigen Anlagen  
 

• Ärztliches Sportattest 

• Unterschriebene Athletenvereinbarung 

• Unterschriebene Schiedsvereinbarung 

• Unterschriebene Datenschutzerklärung 

zur weiteren Bearbeitung an den Heimverein. 

1. Der Heimverein unterschreibt den Lizenzantrag und füllt die Excel-Datei Erfassung 

Sportlerdaten.xlsx auf Basis der abgegebenen Dokumente aus. 

2. Alle Dokumente exklusive des Sportattests sind per E-Mail an die zuständige Stelle im 

Landesverband zu senden. Alle unterschrieben Dokumente sind als Scan einzuschicken. 

Digital eingefügte Unterschriften sind nicht zulässig. 

Die zuständige Stelle im Landesverband kontrolliert die Vollständigkeit und Konsistenz der 

Daten. Dabei gilt, dass die vorgelegte Sporttauglichkeitsuntersuchung nicht älter als 12 

Monate sein darf. 

3. Die zuständige Stelle im Landesverband schickt bei Vollständigkeit der Dokumente nur die 

ausgefüllte Excel-Datei Erfassung Sportler.xlsx als E-Mail an die Passstelle der SKIFS unter 

passstelle@driv-speedskating.de.   

 

4. Die Sportlerdaten werden dort in die Datenbank eingepflegt und eine Lizenznummer 

vergeben. Die Eintragung in der Datenbank wird dem Landesfachwart und dem Sportler oder 

der Sportlerin per Mail mitgeteilt. 

Die Pflege der Sportlerdaten ist Aufgabe der Vereine, beziehungsweise der Landesverbände. Dies gilt 

insbesondere für das Aktualisieren von Namen und Adressen sowie für das jährliche Eintragen des 

Untersuchungszeitpunktes der Sporttauglichkeitsuntersuchung für Sportlerinnen und Sportler unter 

18 Jahren. 
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